
für Schafe □ für Ziegen □

Milch Mast

□ □

bis 9 Monate

10-18 Monate

ab 19 Monate

Gesamtzahl am 01.01. im Jahr:

Aufteilung nach Altersgruppen:

Zucht

□

Schafe: Ziegen:

Teil A Angaben zum Betrieb

Stichtagsmeldung im HIT für TSK (bis zum 15.01. eines Jahres)Name: Nutzungsart:

Anschrift:

Betriebs - 

VVVO - Nr. 

nach § 15 oder 

§ 26 Abs.2:

SMUL, Stand: 14. Februar 2025                                                                                                                      Mustervorlage                                                                                      

Bestandsregister gemäss § 37 Absatz 1 der Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV)

             Deckblatt für Kalenderjahr: ___________



Seite: _____

1
 Ersatz der Angaben durch Beifügen einer Ablichtung eines Begleitpapiers mit diesen Angaben möglich.

2
 z.B. Angabe des Ersatzkennzeichens, ursprüngliche Kennzeichnung von aus Drittländern stammenden Tieren

  Die Geburten von Lämmern können optional zu monatlichen Altersgruppen zusammengefasst und eingetragen werden.

Angaben zum Verbringen von Schafen und Ziegen
1

Fortlaufendes Verzeichnis

Teil B

Lfd.Nr

.

Datum des 

Zugangs 

oder des 

Abgangs

Zugang Abgang Kennzeichen des Tieres 

oder der Tiere

(LOM)

Anzahl Bemerkungen
2

Name und Anschrift oder 

Registriernummer des 

vorherigen Tierhalters

Name und Anschrift oder Registriernummer 

des Übernehmers

Name und Anschrift oder Registriernummer des 

Transportunternehmers, 

Kfz-Kennzeichen des Transportmittels



Seite: _____

Bemerkungen*

Monat Jahr

³ Ersatz der Angaben durch Vorlage des Zuchtbuches mit diesen Angaben möglich. 

  Grundsätzlich gilt die Einzeltierkennzeichnung (= doppelte gelbe Ohrmarke), die spätestens im Alter von 9 Lebensmonaten oder vor dem Verlassen des Betriebes im Geburtsbetrieb

Ersatzkennzeichen                     

(nach Umkennzeichnung)

Tod oder Hausschlachtung 

(Monat und Jahr)

Rasse Genotyp          

(falls bekannt)

Kennzeichen (LOM) des TieresLfd.Nr

.

Datum der 

Kennzeichnung

Teil C

        Fortlaufendes Verzeichnis

                                    Angaben zu im Betrieb geborenen und /oder verendeten Schafen und Ziegen³  (inkl. Hausschlachtungen)

  erfolgen muss.
* In der Spalte Bemerkungen können z. B. Angaben zur erstmaligen Lammung eines Muttertieres oder zum Abgangsgrund gemacht werden.

Geburt des Tieres



Nr. ___

Datum der Überprüfung:

Stempel u. Unterschrift des Vertreters der zuständigen Behörde

    fortlaufend eingetragen werden. Es gilt eine Aufbewahrungsfrist der Unterlagen von 3 Jahren (siehe auch § 25 ViehVerkV).
2. Das Bestandregister kann als Loseblattsystem oder in elektronischer Form geführt werden. Die Veränderungen im Bestand müssen unverzüglich und

Hinweise: 

Teil D

Zuständige Behörde:

1. Die gelbmarkierten Flächen enthalten hilfreiche Informationen, die über die Pflichtangaben gemäss Anlage 11 zu § 37 Absatz 1 ViehVerkV hinausgehen. 

Datum vorhergehende Überprüfung: ________         Angaben im Fall der Überprüfung 


